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      GEMEINDEAMT PÖRTSCHACH AM WÖRTHER SEE
                                                                                                      pol. Bezirk Klagenfurt-Land

Zahl:
523-0/2008-1
V  E  R  O  R  D  N  U  N  G

des Gemeinderates der Gemeinde Pörtschach am Wörther See vom 19. November 2008 mit der Bestimmungen zum Schutze gegen Lärm erlassen werden.

Gemäß § 2 des Kärntner Landes-Sicherheitspolizeigesetz – K-LSPG, LGBl Nr 74/1977 in der geltenden Fassung wird verordnet:

§  1

(1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung.
(2) Unter störenden Lärm sind die wegen ihrer Lautstärke für das menschliche Empfindungsvermögen unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen.

(3) Lärm wird ungebührlicherweise erregt, wenn das Tun oder Unterlassen, das zur Erregung des Lärmes führt, jene Rücksichten vermissen lässt, die im Zusammenleben mit andren Menschen verlangt werden müssen.

§  2

Störender Lärm wird in ungebührlicher Weise erregt durch:

a) Singen und Musizieren in Ortsgebieten, sowie in unmittelbarer Nähe von bewohnten Objekten in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr und von 0.00 bis 9.00 Uhr.

b) Inbetriebnahme von Musikgeräten, Radios, Megaphone etc. im öffentlichen Bädern, am See, in Parkanlagen, sowie auf öffentlichen Straßen und Plätzen.

c) Das Starten von Kraftfahrrädern und Motorfahrrädern, sofern dieses nicht die Zu- und Abfahrt betrifft, auf Straßen die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, und sonstigen Privatgrundstücken, sowie durch das Laufenlassen von Verbrennungsmotoren aller Art und diesen Grundflächen, sofern die Straßen und Grundflächen im Ortsgebiet oder in unmittelbarer Nähe von bewohnten Objekten liegen.

d) Den Betrieb von Maschinen und Geräten, wie Ketten- und Kreissägen u.ä., die nicht vom Baulärmgesetz erfasst sind und die im Freien einen Dauerschallpegel von 50 dB(A) überschreiten, in Ortsgebieten, sowie in der Nähe von bewohnten Objekten. Dies gilt an Sonn- und Feiertagen überhaupt und an Werktagen in der Zeit vom 15. Mai bis 30. September eines jeden Jahres von 12.00 bis 15.00 Uhr und 18.00 bis 9.00 Uhr und vom 1. Oktober bis 14. Mai eines jeden Jahres von 12.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 9.00 Uhr

e) Die Benützung von Rasenmähern mit Verbrennungsmotoren in Ortsgebieten, in der freien Landschaft in unmittelbarer Nähe von bewohnten Objekten, in Siedlungen, an Sonn- und Feiertagen überhaupt und an Werktagen in der Zeit von 12.00 bis 15.00 und von 20.00 bis 9.00 Uhr.

f) Modellflugzeuge mit Ausnahme der nach § 129 Abs 1 Luftfahrtgesetz der Bewilligungspflicht unterliegenden Benützung.

§  3

Ausgenommen nach § 2 lit a und b dieser Verordnung sind öffentliche Veranstaltungen oder solche Veranstaltungen, die gem. § 19 des Kärntner Veranstaltungsgesetzes nicht untersagt wurden.

§  4

Verwaltungsübertretungen sind gemäß § 4 des Gesetzes über die Anstandsverletzung und Lärmerregung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu  €  218.--, oder Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

§  5

(1)  Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(2)  Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Pörtschach am Wörther See vom 1. Mai 2000 außer Kraft.
Pörtschach am Wörther See, 19. November 2008
Der Bürgermeister:

(Mag. Franz ARNOLD)
Angeschlagen am: 
20. November 2008
Abgenommen am:
  5. Dezember 2008 
